
Rechtsverordnung "Poststraße 33-37- 
Z /87 /1  .4" 

Rechtsverordnuna zur Unterschutzstelluns der Denkmal- 
Zone "Poststraße 33 - 37 - 2 87/1.4"  in Mainz-Finthen 
aemäß 5 8 in Verbinduna mit 6 4 und 5 5 Denkmalschutz- 
und -Dfleaeaesetz 

41 .108 

Aufgrund von 5 8 Abs. 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 4 sowie 5 24 Abs. 3 in Verbindung mit 5 24 
Abs. 2 Nr. 3 des Landesgesetzes zum Schutz und zur 
Pflege der Kulturdenkmäler (Denkmalschutz- und - pfle- 
gegesetz - DSchPflG) vom 23.03.1978 (Gesetz- und Ver- 
ordungsblatt - GVB1. - Nr. 10/78,  Seite 159 ff.) ge- 
ändert durch Art. 7 des Rechtsvereinfachungsgesetzes 
vom 07.02.1983 (GVB1. S .  1 7 )  zuletzt geändert durch 
das 1. Landesgesetz zur Änderung des DSchPflG vom 
27.10.1986 (GVB1. S .  291)  verordnet die Stadtver- 
waltung Mainz als untere Denkmalschutzbehörde im 
Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz: 

Unterschutzstellunq 

Das in § 2 naher bezeichnete und in der beigefügten 
Karte durch Umrandung gekennzeichnete Gebiet inner- 
halb des Stadtteils Mainz-Finthen wird als Denkmal- 
Zone gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 DSchPflG im Sinne des 
5 5 Abs. 1 Nr. 1 DSchPflG (bauliche Gesamtanlage) 
unter Schutz gestellt. Die Denkmalzone trägt die Be- 
zeichnung "Poststraße 33 - 37 - Z 87 /1  .4 " .  

Geltunssbereich 

Die Denkmalzone umfaßt die Anwesen Poststraße 33, 
35 und 37 mit den Flurstücken Nr. 758, 1140, 1141 
und 1142 in Flur 1 der Gemarkung Finthen. Die bei- 
gefügte, den Geltungsbereich der Denkmalzone kenn- 
zeichende Karte ist Bestandteil dieser Rechtsver- 
Ordnung. 

§ 3  

Zweck und BearÜnduna der Unterschutzstellunq 

( 1 )  Die Unterschutzstellung der Denkmalzone erfolgt 
zum Zweck der Erhaltung der auf einem ursprüng- 
lich landwirtschaftlichen Anwesen befindlichen 
Gebäude aus unterschiedlichen Epochen in ihrer 

- 1  - I Erg. 4 

I 



historischen Zuordnung sowie eines für rhein- 
hessische Bauweise untypischen Gewölbekellers 
unter der Scheune. 

(2) Die Denkmalzone stellt ein kennzeichnendes Merk- 
mal des früheren Dorfes Finthen im Sinne des 
§ 3 ( 1 )  Ziffer 1 c DSchPflG dar, an dessen Er- 
haltung und Pflege aus wissenschaftlichen GrÜn- 
den sowie zur Förderung des geschichtlichen Be- 
wußtseins ein Öffentliches Interesse besteht und 
zwar 

- aus wissenschaftlichen Gründen, weil die 
Denkmalzone mit ihren aus unterschiedlichen 
Jahrhunderten stammenden Gebäuden wichtige 
Hinweise liefert für die soziogeografische 
Forschung unter Berücksichtigung der rhein- 
hessischen Dorfentwicklung und sie die Ver- 
änderungen der sozialen Verhältnisse doku- 
mentiert 

1 

- zur Förderung des geschichtlichen Bewußt- 
Seins, weil die noch vorhandenen Gebäude 
Zeugnis geben von der historischen Entwick- 
lung und dem Sozialstatus der Bewohner der 
Grundstücke. 

Die Unterschutzstellung der Denkmalzone ist geboten, 
weil sie der Pflege und Erhaltung des Kulturdenk- 
mals dient und dies zu den gesetzlichen Aufgaben 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege gehört 
( 5  1 Abs - 1 DSchPflG) . 

§ 4  

Aufnahme in das Lieqenschaftskataster 

Für das innerhalb des Geltungsbereichs der Rechts- 
Verordnung gelegene Grundstück wird der Vermerk 
Über die Unterschutzstellung der Denkmalzone ("Denk- 
malschutz") in das Liegenschaftskataster aufge- 
nommen. 

I 



§ 5  

Inkrafttreten 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage ihrer Ver- 
öffentlichung in der Allgemeinen Zeitung (Mainzer 
Anzeiger) und in der Mainzer Rhein-Zeitung in 
Kraft. * )  

Mainz, 11.05.1990 
Stadtverwaltung 

gez.: Weyel 

Oberbürgermeister 

* )  Die Veröffentlichung erfolgte am 26.02.1991 

Erg. 4 
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